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Gesetze und Rechtsverordnungen 

Rechtsverordnung 
zur Regelung des Verfahrens fiir die Übernahme in den 

Vorbereitungsdienst als Vikar 
vom 9./10. Mai 1983 

Die Kirchenleitung hat aurgrund von § l Abs. 2 des Kir
chengesetzes über Maßnahmen zur Förderung der Beschäfti
gung im kirchlichen Dienst vom 22. Januar n83 (GVOBI. 
5. 93) folgende Rechtsverordnung beschlossen:

§ 1

Spätestens drei Monate nach dem Bescheid über die Zulas
sung zur Ersten Theologischen Prüfung werden die Kandidaten 
aufgefordert, sich vorbehaltlich bestandener Prüfung für die 
Übernahme in den Vorbereitungsdienst als Vikar zum nächsten 
Termin zu bewerben. Eine entsprechende Aufforderung erhalten 
Kandidaten, die nach § 7 Abs. 2 Satz 2 Pastorenausbildungs

gesetz vor einer anderen als der Prüfungskommission der 
Nordelbischen Kirche ihre Prüfung ablegen wollen oder abge
legt haben. Die Bewerbung ist mit den für die Entscheidung 
erforderlichen Daten in einem Formbl att sowie den nach § 7 
Abs. 1 Pastorenausbildungsgesetz erforderlichen Unterlagen 

bis zum 1. November oder 1. April eines jeden Jahres (Auö
�chltilsfri„t) beim Nordelbischen Kirch<'nc1mt einzi:c,'.chcn 

§ 2

Nach Abschluß der Klausuren für die faste Theologische 
Prüfung werden die Bewerber vorn Nordelbischen Kirchenamt 
zu einer gemeinsamen Besprechung eingeladen, die insbeson
dere dazu dienen soll über die Ausbildungssituation in der 
Nordelbischen Kirche zu informieren, Fragen der Bewerber 
zu klären, über Möglichkeiten zur Nutzung einer \Vartezeit 
zu informieren und über persönliche Härtefälle Einzelgesprä
che zu führen, 

§ 3

(1) Die Entscheidung über die Bewerbungen trifft der von
der Kirchenleitung nach § 7 Abs. 2 Pastorenausbildungsgesetz 
berufene Ausschuß (Ausbildungsausschuß) aufgrund eines Vor
schlages des Nordelbischen Kirchenamtes. 

(2) Der Vorschlag muß angeben

a) ob und welche Bewerber als Härtefälle empfohlen werden,



b) die Reihenfolge der übrigen Bewerber unter Verwendung 

des Kriterienkataloges. Bei gleicher Punktzahl für mehrere

Bewerber gibt über die Reihenfolge in der Regel das höhere

Lebensalter des Bewerbers zu dessen Gunsten den Aus

schlag. 

(3) Den Kriterienkatalog stellt die Kirchenleitung durch

Beschluß fest, der zu veröffentlichen ist. 

Bei seiner Entscheidung soll der Ausbildungsausschuß auf 
Vorschlag des N ordelbischen Kirchenamtes bis zu 10 v. H. der 

vorhandenen Ausbildungsplätze für Härtefälle berücksichtigen. 
Im übrigen dient für die Entscheidung über die Bewerbungen 

die sich aus dem Vorschlag des Nordelbischen Kirchenamte, 

ergebende Reihenfolge als Grundbge. 

§ 5 

Bewerber, die nicht für die Übernahme in den Vorbereit1m0;;

dienst berücksichtigt werden können, werden in eine Bewerber

liste aufgenommen. Sie können sich zum nächstfolgenden Ter
min erneut bewerben; § 1 gilt entsprechend. Das Nordelbische 

Kirchenamt berät sie über Möglichkeiten für eine berufsbe

zogene Nutzung der Wartezeit. 

§ 6

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Ver

kiindung in Kraft. 

(2) Für Jie Übernahme in den Vorbereitungsdienst zum 

l. September 1983 finden die §§ I und 2 mit der Maßgabe 
Anwendung, daß von den vorgeschriebenen Fristen abgewichen 

werden kann.

KL.-Nr. 569/83 

Kiel,den 31. Mai 1983 

Die Kirchenleitung 

5 t o I l 

Bischof 

Kriterien nach § 1 Abs. 2 Beschäftigungsförderungsgesetz 

Kiel, den 31. Mai 1983 

Aufgrund von § 1 Abs. 2 Beschäftigungsförderungsgesetz 

in Verbindung mit § 3 Abs. 3 der Rechtsverordnung zur Rege

lung des Verfahrens für die Übernahme in den Vorbereitungs

dienst als Vikar vom 9./10. 5. 1983 (GVOBI. S. 151) hat die 
Kirchenleitung in ihrer Sitzung vom 9./10. 5. 1983 folgeride 

Kriterien beschlossen: 

I. Vorbemerkungen

1. Diese Kd�erien werden nu: dann angewendet, wenn alle 
anderen Bemühungen, zu einer Entscheidung über die Ver
gabe de: Ausbildungsplätze zu kommen, zu keinem Ergeb

nis geführt haben . 

... Die Verwendung von Kriterien soll sicherstellen, daß eine 
Entscheidung getroffen werden kann, die für die Beteiligten 

durchsichtig ist, dem Prinzip der Gleichbehandlung Rech
nung trägt und die insofern objektiv und gerecht ist. Eine 

Bewertung der Bewerber ist damit nicht verbunden. 

n. Kriterien und deren Gewichtung

1. Erste Theologische Prüfung: 
a) sehr g11t 4 

b) gut 3 

c) befriedigend 1 

2. Promotion: 2 

"· Studienabschlußprüfung in einem weiteren Fach: 3 

•L Abgsechlossene Ausbildung in einem anderen Beruf
(jedoch nicht, wenn ein Studienabschluß -- vgl. 3. � 
berufsqualifizierend ist): 2 

5. Berufspraxis in einem anderen Beruf

(vor Beginn des Studiums): 

a) mindestens 1 Jahr 

b) bis zu 4 weiteren Jahren jedes Jahr 

6. Diakonisches bzw. soziales Jahr 

(vor Beginn des Studiums):

7. Wehrdienst, Zivildienst: 1 1/4 bis 

1/2 Jahr 
1 Jahr 

1 1/2 Jahre 

2 Jahre 

8. Auslandserfahrnng vor und während des Studiums:

a) im Bereich von Ökumene, lv1ission 1/2 Jahr 

1 Jahr 

b) Auslandsstudium (mindestens 2 Semester) an

einer nicht deutschsprachigen Hochschule: 

0 Länge der vVartezeit: 

für jedes halbe Jahr 

lO. Als Ausgestaltung der VVartezeit: 

Praktikum in der Arbeitswelt (bis zu einem Jahr), 
Tätigkeit im Bereich Gemeinde, Dienste und Werke, 

Ökumene und Mission, Tätigkeit an einem theolo

gischen Fachbereich, Friedensdienste oder im außer
kirchlichen Bereich mit begleitender theologischer Re

flexion oder in berufsübergreifenden Projektgruppen: 

für das erste halbe Jahr 
für jedes weitere halbe Jahr 

HI. Hinweise 

1 

0,5 

1,5 

3 

4 
5 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1. Der Ausbildungsaussd1uß hat die Möglichkeit, bis zu
10 v. H. der vorhandenen Ausbildungsplätze als Härtefälle 

zu berücksichtigen. 
0 Die Kriterien 9 und 10 werden additiv verwendet. 

Punkte können erst dann vergeben werden, wenn eine 
Tii'.igkeit mindestens ein halbes Jahr ausgeübt worden ist.

Tätigkeiten, die einen Zeitraum von weniger als einem 
halben Jahr umfaßten, werden nicht gewertet. 

Kl.-Nr. 569/83 (2) 

Die Kirchenleitung 

5 t o 11 

Bischof 



Allgemeine Verwaltungsanordnung 

über die Gewährung von Mietzusd1iissen nadt § 13 b 

des Kirdtenbesoldungsgesetzes 

vom 17. Mai 1983 

Aufgrund von § 13 b des Kirchenbesoldungsgesetzes, zuletzt 

geändert durch das Kirchengesetz vom 22. Januar 1983 (GVOBI. 

5. 94), wird folgende Verwaltungsan,ordnung erlassen: 

§ 1 

Persot�enkreis 

Pastoren und Pfarrvikare, denen nach § 13 Abs. 2 Satz 1 

des Kirchenbesoldungsgesetzes eine Dienstwohnung nicht zu

zuweisen ist, können unter den Voraussetzungen dieser Ver

waltungsanordnung einen Zuschuß zu den aus der Anmietung 

einer Vv'ohnung entstehenden Kosten (Mietzuschuß) erhalten, 

wenn sie bei ihrer Berufung in eine allgemeinkirchliche Auf

gabe oder einen gesamtkirchlichen Dienst eine gemeindeeigene 

Dienstwohnung räumen müssen und mangels geeigneter kir

cheneigener Mietwohnungen gezwungen sind, eine Wohnung 
auf dem freien Wohnungsmarkt anzumieten. 

§ 2 

Zuschußfähige Kosten 

Zuschüsse können gewährt werden zu 

a) den laufenden Kosten aus der Anmietun:; - Miete - (§ 3), 

b) Maklerkosten (§ 4), 

c) Renovierungskosten (§ 5). 

Die Miete ist ausschließlich der Kosten für Heizung und 
sonstigen Mieterverbrauch in Ansatz zu bringen. 

§ 3 

Zuschuß zur Miete 
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Ein laufender Zuschuß zur Miete kann gewährt werden, 

wenn diese 120 vom Hundert des jeweiligen Satzes der höch

sten Dienstwohnungsvergütung für Dienstwohnungsinhaber, 

bezogen auf 1/13 der jeweils im Vorjahr erzielten steuerpflich

tigen Einkünfte des Pastors (Pfarrvikars) und seines Ehe

gatten, übersteigt. Der Zuschuß ist jederzeit widerruflich und 
beträgt für Pastoren (Pfarrvikare) 

bis zur Besoldungsgruppe A 14 

mit Zulage nach Besoldungsgruppe A 15 

mit Zulage nach Bes,oldungsgruppe A 16 

75 V. H., 

50 v.H., 

25v.H. 

des übersteigenden Betrages, höchstens 400 DM im Monat. Er 

ist auf volle Deutsche Mark abzurunden. Beträge unter 20 DM 

entfallen. 

§ 4 

Zuschuß zu Maklerkosten 

Erfolgt die Anmietung der Wohnung über einen Makler, 

k�nn zu den hierfür nach;:ewiesenen Aufwendungen ein Zu

�chnß bis zur Höhe von zv,ei l\fonatsmieten gPwiihrt werden. 

Zusclrnß zu Renovierun;;skosten 

(l) Für Wohnungen, die sich bei Anmietung nicht in einem

gebrauchsfähigen Zustand befinden und deshalb vor Bezug re

noviert werden müssen, kann zu den Kosten der Erstrenovie

nmg ein Zuschuß gewährt werden. Das gleiche gilt, soweit nach 

dem Mietvertrag für eine ren,ovierte Wohnung bei Aufgabe 

der Wohnung eine Endrenovierung erforderlich wird. 

(2) Zuschußfähig sind nur die Kosten von Schönheitsrepa

raturen (Malerarbeiten). Der Zuschuß kann nur gewährt wer

den, wenn der Antragsteller der kirchlichen Körperschaft vor 

Beginn der Schönheitsreparaturen Gelegenheit gibt, sich an 

Ort und Stelle von der Notwendigkeit der Arbeiten zu über

zeugen. 

(3) Der Zuschuß darf bis zu zwei Dritteln der nachgewiese

nen Kosten, höchstens bis 6 000 DM, gewährt werden. Der 

Betrag wird vom Nordelbischen Kirchenamt alle zwei Jahre 

der Preisentwicklung angepaßt. 

(4) Ein Zuschuß entfällt, wenn der Pastor (Pfarrvikar) die 

Pfarrstelle vor Ablauf von fünf Jahren wechselt. Ein nach 

Abs. 1 Satz 1 gewährter Zuschuß ist in diesem Fall zurückzu

zahlen. 

§ 6 

Verfahrensvorschrift, Inkrafttreten 

(1) Über die Gewährung von Zuschüssen nach dieser Ver

waltungsanordnung entscheidet die kirchliche Körperschaft, die 

Träger der Pfarrstelle ist. Dieser obliegt auch die Aufbringung 

der erforderlichen Mittel sowie die Regelung der Auszahlung. 

(2) Diese Verwaltungsanordnung tritt mit der Bekanntgabe 

im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. 

Vorstehende vom Kollegium des Nordelbischen Kirchenamts 

am 17. Mai 1983 beschlossene Verwaltungsanordnung wird 

hiermit bekanntgegeben. 

Kiel, den 26. Mai 1983 

Nordelbisches Kirchenamt 

In Vertretung: 

Dr. B I a s c h k e 

Az.: 2733 - D I (D 1) 
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Bekanntmachungen 

Änderung der Richtlinien zur Regelung der Wohnungsfürsorge 
fiir die Mitarbeiter in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

(Wohnungsfiirsorgerichtlinien - WFR-NEK) vom 8. April 1981 

- GVOBI. 5. 72 ff. -

Kiel, den 6. Juni 1983 

Das Kollegium de, Nordelbischen Kirchenamtes hat am 
31. Mai 1983 folgende Änderung der o. a. Richtlinien beschlos

f.en:

1. In § 2 Abs. 1 wird in der zweiten Zeile hinter dem Komm.1

das Wort „wenn" eingefügt.

2. In § 2 Abs. 1 Buchst. a wird das Wort „wenn" gestrichen.

3. § 2 Abs. l Buchst. b erhält folgende Fassung:
„b) sie mindestens mit 3/ 4 der regelmäßigen Arbeitszeit

eines entsprechenden vollbeschäftigten Mitarbeiters tä

tig sind" 

4. § 2 Abs. 1 B'.lchst. c erhält folgende Fassung:

,,c) sie überwiegend den Lebensunterhalt der Familie be

streiten" 

5. § 2 Abs. 3 wird gestrichen.

"· In § 9 Abs. 1 wird das \'Vort „Dienstunfähigkeit" ersetzt 

durch die Worte „ Dienst-, Erwerbs- oder Berufsunfähig

keit". 

, . In § 9 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,, (3) Darlehnnehmern, die ihren kirchlichen Arbeitsplatz 

aus Gründen verlieren, die sie nicht zu vertreten haben, 

kann, sofern sie nicht bei einem anderen Arbeitgeber gegen 
Entgelt beschäftigt werden, für einen Zeitraum bis zu 12 

Monaten das Wohnungsfürsorgedarlehen zu den bisherigen 

Bedingungen belassen werden." 

5. Die bisherigen Absätze 3 und ,1 des § 9 werden Absätze

4 und 5.

" Diese Richtlinie tritt mit der Verkündung in Kraft. 

Nordelbisches Kirchenamt 

In Vertretung: 

Dr. B 1 a s c h k e 

Az.:2731---DI(Dl) D 3

,.. 

Nachdem die Wohnungsfürsorgerichtlinien durch Beschluß 

des Nordelbischen Kirchenamtes vom 31. Mai 1983 geändert 

worden sind, werden sie in der geänderten Fassung nachste

hend veröffentlicht: 

Richtlinien 
zur Regelung der Wohnungsfürsorge für die Mitarbeiter in 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (Wohnungsfürsorgericht

linien - WFR-NEK) 
vom 8. April 1981 

in der Fassung der Änderungsrichtlinien vom 6. Juni 1983 

Aufgrund von Artikel 102 Abs. 3 der Verfassung der Nord

elbischen Ev.-Luth. Kirche werden folgende Richtlinien erlassen: 

§ 1 

(1) Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche gewährt kirchlichen

Mitarbeitern durch die Evangelische Darlehnsgenossenschaft EG 

in Kiel auf Antrag im Rahmen der nachstehenden Bestimmun

gen Darlehen zum Neubau oder zum Erwerb eigengenutzten 

Vvohnraumes. 

(2) Kirchliche Mitarbeiter im Sinne dieser Richtlinien sind

Pastoren(innen), Pfarrvikare(innen), Kirchenbeamte(innen), An

gestellte und Arbeiter(innen). 

(3) Die Förderung des Neubaus oder Erwerbs eigengenutzten

Wohnraumes nach diesen Richtlinien ist auf das Gebiet der 

Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche beschränkt. 

(4) Ein Rechtsansprnch auf die Gewährung eines Darlehens

besteht nicht. 

§ 2

(1) Darlehen zum Neubau oder Erwerb eigengenutzten

VVohnraumes erhalten kirchliche Mitarbeiter nur dann, wenn 

a) ihre Beschäftigung auf Dauer erwartet werden kann,

b) sie mindestens mit 3/ 4 der regelmäßigen Arbeitszeit eines 
entsprechenden vollbeschäftigten Mitarbeiters tätig sind

und 

c) sie überwiegend den Lebensunterhalt der Familie bestreiten.

(2) Dienstwohnungsinhaber, insbesondere Inhaber einer Ge

meindepfarrstelle ioder Verwalter einer solchen, können erst 

nach Vollendung des 60. Lebensjahres berücksichtigt werden, 
wenn sie mit Eintritt in den Ruhestand die Dienstwohnung 

freimachen müssen oder das Freiwerden der Dienstwohnung 

im dienstlichen Interesse liegt. 

§ 3

(1) Eigentumsmaßnahmen werden nur gefördert, wenn der

Antragsteller mindestens 3 Jahre im kirchlichen Dienst im 

Bereich der Nordelbischen Ev.- Luth. Kirche tätig ist und die 

Beschäftigungsstelle bescheinigt, daß mit seinem Ausscheiden 

oder seiner Versetzung an einen anderen Beschäftigungsort 

in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. 

(2) Eigentumsmaßnahmen werden einem Mitarbeiter nur

einmal gefördert. Förderungsfähig ist nur der Neubau oder 

Erwerb eines Familienheimes oder einer eigenzenutzten Eigen

tumswohnung (§§ 7, 12 IT. WoBauG.). Der Wohnraum muß 

die Voraussetzungen für die Anerkennung als steuerbegünstig

ter Wohnungsbau nach § 82 II. VvoBauG erfüllen. 

§ 4

Die Förderung besteht in der Gewährung eines Vvohnungs

fürsorgedarlehens durch die Ev. Darlehnsgenossenschaft EG 

in Kiel 

für Alleinstehende 

und 

für Verheiratete 

Diese Beträge können 

für das 1. Kind 

für das 2. und jedes weitere Kind 

erhöht werden. 

§ 5 

bis zu 20 000,---- DM 

bis zu 25 000,- DM. 

um 2000,- DM 

um 3000,- DM 

Der Darlehnsnehmer ist verpflichtet, das Wohnungsfürsorge

darlehen nur für die Durchführung des geförderten Vorhabens 

zu verwenden und in dem geförderten Familienheim bzw. 

Eigentumswohnung selbst zu wohnen. 



§ 6

Der Antrag auf Gewährung eines Wohnungsfürsorgedar
lehens ist an die Ev. Darlehnsgenossenschaft EG in Kiel (Gläu
bigerin) zu richten, die auch den Darlehensvertrag mit dem 
Wohnungsfürsorgeberechtigtcn schließt. Dem Antrag ist eine 
Bescheinigung der zuständigen Beschäftigungsdienststelle bei
zufügen, in der die Gewährung des Darlehens befürwortet und 
bestätigt wird, daß die Voraussetzungen der Richtlinien, insbe
sondere des § 2, vorliegen. 

Weitere Unterlagen kann die Ev. Darlehensgenossenschaft 
bei Bedarf anfordern. 

§ 7

(1) Das Wohnungsfürsorgedarlehen ist mit jährlich 2 v. H. 
zu verzinsen. Die Tilgung hat mit jährlich 5 v. H. zuzüglich 
der durch die Tilgung ersparten Zinsen zu erfolgen. 

(2) Die Auszahlung erfolgt entweder bei Baubeginn oder
bei Erwerb zu dem im Kaufvertrag genannten Fälligkeitstermin. 

§ 8

Das Wohnungsfürsorgedarlehen ist für die Gläubigerin durch 
Eintragung einer Grundschuld an bereitester Stelle dinglich zu 
sichern. Die EDG kann auf die Eintragung der Grundschuld 
verzichten, sofern ihr gegenüber andere Sicherheiten durch die 
Darlehnsnehmer gestellt werden. 

§ 9

(1) Scheidet der Darlehnsnehmer wegen Tod, Dienst-, Er
werbs- oder Berufsunfähigkeit, Versetzung in den Ruhestand 
oder Erreichen der Altersgrenze aus dem kirchlichen Dienst 
aus, so ist ihm pder seinen Hinterbliebenen das Wohnungs
fürsorgedarlehen zu den bisherigen Bedingungen zu belassen, 
solange der Wohnraum von ihnen oder von einem von der 
Beschäftigungsstelle genannten kirchlichen Mitarbeiter genutzt 
wird. 

(2) Erfolgt das Ausscheiden aus anderen als den unter (l)
genannten Gründen oder erfolgt eine Nutzung des geförderten 
Wohnraumes in der in Abs. 1 vorgesehenen Art und \\leise 
nicht, so ist das Wohnungsfürsorgedarlehen 

a) spätestens im Laufe von 6 Monaten, gerechnet vom 1. des 
Monats ab, der auf den Monat des Ausscheidens aus dem
kirchlichen Diemt erfolgt, zurückzuzahlen oder

b) zu den üblichen Konditionen der Ev. Darlehensgenossen
schaft zu verzinsen und fortzuführen.

(3) Darlehnsnehmern, die ihren kirchlichen Arbeitsplatz aus 
Gründen verlieren, die sie nicht zu vertreten haben, kann, 
sofern sie nicht bei einem anderen Arbeitnehmer gegen Entgelt 
beschäftigt werden, für einen Zeitraum bis zu 12 Monaten das 
Wohnungsfürsorgedarlehen zu den bisherigen Bedingungen 
belassen werden. 

(4) Im Falle der Rückzahlung ist von dem auf das Aus
scheiden folgenden Zinszahlungstermin an der marktübliche 
Zinssatz der Ev. Darlehnsgenossenschaft zu entrichten. 

(5) Scheiden Darlehensnehmer aus anderen als den unter
Absatz 1 genannten Gründen aus, so haben die Beschäftigungs
dienststellen das Ausscheiden unter Angabe der Gründe und 
der Wohnungsanschrift unverzüglich der Ev. Darlehensgenos
senschaft mitzuteilen. 

§ 10

(1) Diese Richtlinien sind auf Darlehensvergaben anzuwen
den, die nach dem 1. 5. 1980 ausgesprochen werden. Anträge, 
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über die zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden sind, sind 
nach den vorstehenden Bestimmungen zu behandeln. 

(2) Zugleich werden alle Vorschriften aufgehoben, die der,
Inhalt dieser Wohnungsfürsorgerichtlinien und anderer Woh
nungsfürsorgebestimmungen bisher geregelt haben. Insbeson
dere werden die Richtlinien für die Vergabe von Miet- �nd 
Dienstwohnungen in der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig
Holsteins für Kirchenbe�mte, Angestellte und Arbeiter vom 
15. 3. 73 - KGVBI. S. 119 - in der Fassunr \'Om 23. 3. 73
--- KGVBI. S. 219 -- aufgehoben.

(3) Für die bis zum 30. 4. 1980 gewährten Wohnungsfür
sorgedarlehen gelten die bisherigen vVohnungsfürsorgericht
linien auch weiterhin. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

G r o h m a nn 

Az.: 2371-- DI (Dl) · D.3 

Zweite Theologische Prüfung Herbst 1983 

Kiel, den 6. Juni 1983 

Nachstehend geben wir sowohl den Termin der mündlichen 
Prüfung als auch die Zusammensetzung der Kommission für 
die Zweite Theologische Prüfung Herbst 1983 bekannt: 

I. Termin der mündlichen Prüfung: 

Mittwoch, den 26. Oktober 1983 bis
Freitag, den 28. Oktober 1983

II. Zusammensetzung der Prüfungskommission:

Bischof Prof. Dr. Wilckens (Vorsitzender)
Bischof Prof. Krnsche 
Professor Pastor Dr. Hein 
Hauptpastor Quest 
Hauptpastor Dr. Mohaupt
Oberkirchenrat Dr. Rosenboom
Oberkirchenrat Prof. Dr. Waack
Oberkirchenrat Starke
Oberkirchenrat Heinrich
Direktor Pastor Reimer
Direktor Pastor Buttler
Pastor Schlömp
Pastor Kirsch
Pastor Bruhn
Oberkirchenrat Muus 
Oberkirchenrat Dr. Goeschen
Pastor Hammerich
Oberkirchenrat Dr. Conrad

Änderungen bleiben vorbehalten. 

Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche 

Theologisches Prüfungsamt 

Im Auftrage: 

Dr. C o  n r a d  

Az.: 2135 - AI / A 1 
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Berufung der Mitglieder des Kirdtenbeamtenaussdtusses 

Kie', den 24. Mai 1983 
Die Kirchenleitung hat am 10. Mai 1983 in Aussicht genom

men, die folgenden Kirchenbeamten als Mitglieder bzw. stell
vertretende rvlitglieder des Kirchenbeamtenausschusses zu be
rufen: 

Als Mitglieder: 

1. B u r  f e i n d ,  Peter, Kirchenamtsrat, 
2. D a m p , Heinz, Kirchenoberverwaltungsrat, 
3. J ö h n k , Hans-Helmut, Kirchenoberamtsrat, 
4. P r  e u ß, Rüdiger, Kirchenamtsrat 
5. W i t t ,  Helmut, Kirchenoberamtsrat.

Als stellvertretende Mitglieder:
1. E r n  s t, Helmut, Kirchenverwaltungsrat,
2. P a e t z , Günter, Kirchenamtsrat,
3. S i e b  k e , Karl Hermann, Kirchenamtsrat,
4. H o r n i g , Holger, Kirchenamtsrat,
5. K a u t z s c h , Andreas, Friedhofsoberamtmann.

Gemäß § 21 Abs. 1 des Kirchengesetzes zur Ergänzung des 
Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche 
Deutschlands (GVOBI. 1982 5. 31) in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 der Rechtsverordnung über die Zusammensetzung und 
Aufgaben des Kirchenbeamtenausschusses (GVOBI. 1983 5. 32) 
wird hiermit zwecks Anhörung den beruflichen Vereinigungen 
der in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche tätigen Kirchen
beamten Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von 2 Wo
chen nach Ausgabe dieses Stückes des Gesetz- und Verord
nungsblattes gegeben. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage: 

G r o h m a n n  

Az.: 3724 -- - D 1 (D 1) .1 D 2 

Bekanntgabe eines neuen Kirdtensiegels 

Kiel, den 19. Mai 1983 

Kirchengemeinde: St. Clemens Amrum 
Kirchenkreis: Südtondern 
Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Evang.-Luth. St. 

Clemens-Kirchengemeinde Amrum. 

Nordelbisches Kirchenamt 
In Vertretung : 

Dr. B I  a s c h k e 

Az.: 9153 St. Clemens Amrum - V I / ARN 2 

Beauftragter für Verkehrsfragen im Bereich der NEK 

Herr Polizeioberrat a. D. Hans-Karl Sc h I ö r ,  Neumünster, 
ist mit Ablauf des Jahres 1932 als ehrenamtlich Beauftragter 
für Verkehrsfragen in der Nordelbischen Kirche ausgeschieden. 

Die Kirchenleitung hat als ehrenamtlich Beauftragten für 
Verkehrsfragen Herrn Friedrich Graf F i n  c k e n s t e i n ,  Wan
kendorf, auf die Dauer von zwei Jahren (1983 und 1984) beru
fen. Zu seinem Vertreter wurde Herr Klaus Horstmann, Ham
burg, berufen. 

Az.: 5137 - 7 - W 3 

Stellenausschreibungen 

In der Apostel-Kirchengemeinde in H a m b u r g  - E i  m s  -
b ü t t e I im Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte - ist 
die 3. Pfarrstelle vakant und zum 15. September 1983 mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung 
erfolgt durch ·wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Gemeinde liegt in einem innerstädtischen, gewachsenen 
Stadtteil mit h.oher Wohndichte. Von den ca. 16 000 Bewoh
nern, die innerhalb der Gemeindegrenzen leben, sind etwa 
8 000 evangelisch. Der Stadtteil befindet sich in einem sozialen 
Umbruch. Neben einer alteingesessenen Bevölkerung gibt es 
zunehmend mehr nur kurze Zeit hier lebende Menschen. 

Der Wiederaufbau der 1977 abgebrannten Apostelkirche ist 
seit einem Jahr beendet. Der Gottesdienst, der steigende Be
sucherzahlen aufweist, und die Gemeindearbeit finden seit
dem unter einem Dach statt. Die räumlichen Gegebenheiten 
des Kirchengebäudes bieten die Möglichkeit zu vielfältigen 
Aktivitäten. 

Im Augenblick ,ubeiten in der Gemeinde außer einem 

Küster, einer Gemeinde-Sekretärin mit einer 3/ 4-Stelle und 
einer Organistin, ein Gemeinde-Diakon mit Schwerpunkt Alten
arbeit sowie zwei Pastoren. Außerdem betreibt die Gemeinde 
in selbständigen Einrichtungen mit den entsprechenden Mitar
beitern J ugend-Soz.ialarbeit und einen Kindergarten. 

Wir suchen eine/n Pastorin/Pastor, die/der bereit ist, die 
bestehende Gemeindearbeit gemeinsam mit haupt- und ehren
amtlichen Mitarbeitern durchzuführen und auszubauen, neue 
Initiativen -- besonders mit Kindern - zu entwickeln, ehren
amtliche Mitarbeiter zu gewinnen und auf Menschen, auch der 
Kirche fernstehende, zuzugehen. Sie/Er sollte ein Gespür für 
die sozialen und gesellschaftlichen Probleme innerhalb des 
Gemeindegebiets haben und sie aufnehmen, ohne damit auf 
bewährte Formen kirchlicher Arbeit zu verzichten. Der G,ottes
dienst, Amtshandlungen, Hausbesuche und Konfirmandenunter
richt sollten für sie/ihn wichtige Teile ihrer/seiner Arbeit sein. 
Auch müßte sie/ er eine langfristige Tätigkeit in der Gemeinde 
anstreben. 



Eine geräumige Wohnung mit abgeschlossenem Amts-Trakt 
in unmittelbarer Nähe der Kirche steht zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Alt-Hamburg -- Bezirk Mitte -- Neue Burg 1, 2000 Ham
burg 11. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzurei
chen. Auskünfte erteilen Pastor Claus-Fr. Dierking, Heußweg 
60, 2000 Hamburg 19, Tel. 040/ 40 88 22, und die 1. Vorsitzende 
de- Kirchenvorstandes Frau Eveline Müser, Kieler Str. 306, 
2000 Hamburg 54, Tel. 040/5453 63 (Priv.), 040/ 4112-23 04 
(dienst!.). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Apostelkirche zu Hamburg (3) - PI / P 2 

* 

In der Kirchengemeinde St. Markus H o h e  1 u f t im Kir
chenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte - wird die 2. Pfarr
stelle vakant und ist zum 1. Dezember 1983 mit einem Pastor 
oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
bischöfliche Ernennung. 

Die Gemeinde St. Markus hat bei ca. 11 000 Gemeinde
gliedern 3 Pfarrstellen. Die bürgerlich strukturierte Gemeinde 
ist kaum überaltert. Der Gottesdienstbesuch kann für Ham
bvrger Großstadtverhältnisse noch als gut bezeichnet werden. 

Die Gemeinde besitzt ein Altersheim und einen Kindergarten. 
In ihr sind ein Diakon, eine Gemeindeassistentin, eine A-Kir
chenmusikerin, ein Küster/Hausmeister und andere tätig. 

Die Kirche und das große Pastorat für die 2. Pfarrstelle sind 
ur:1 1900 errichtet und befinden sich in gutem Zustand. 

Die Gemeinde wünscht eine biblisch fundierte Verkündigung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel 
Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreises Alt-Ham
burg - Bezirk Mitte -, Neue Burg 1, 2000 Hamburg 11. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilt Propst Klaus Reinhold Borck, Neue Burg 1, 
2000 Hamburg 11, Tel. 040/ 36 89 272/ 273. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Markus Hoheluft (2) - PI / P 2 

* 

In der Kirchengemeinde K a r b y im Kirchenkreis Eckern
förde wird die Pfarrstelle vakant und ist zum 1. August 
1983 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzu.1g erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Karby hat ca. 3 300 Gemeindeglieder 
mit einer Predigtstätte. Die Kirchengemeinde liegt im Norden 
der Halbinsel Schwansen zwischen der Ostsee und der Schlei. 
Zur Kirchengemeinde Karby gehört das St. Nic olai-Kinder
heim in Sundsacker und das Internat in Karlsburg, in denen 
der Konfirmandenunterricht und die Seelsorge wahrzunehmen 
sind. Ein renoviertes Pastorat steht zur Verfügung. Weiter
führende Schulen in Kappeln sind günstig zu erreichen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Eckernförde, Langebrück,;traße 13, 2330 Eckernförde. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte er
teilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Brunckhorst, 
Im Schleiwinkel 6, 2343 Winnemerk, Tel. 0 46 44/352, und 
Propst Thomsen, Langebrückstraße 13, 2330 Eckernförde, Tel. 
01351/6034 oder 2351. 

Ablauf der Bewerbung,frist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz-und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Karby - P II P:, 

In der Bugenhagen-Kin:hengemeinde K i e 1-E 11 e r b  e k im 
Kirchenkreis Kiel wird die 1. Pfarrstelle vakant und ist vor
aussichtlich zum 1. November 1983 mit einem Pastor oder einer 
P.btorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des
Kirdwnvorstandes.

Die Kirchengemeinde liegt auf dem Ostufer der Landes
hauptstadt hinter der Werft und dem Marinearsenal. In ihr 
\eben ca. 10 000 Einwohner, davon sind ca. 6 000 evangelische 
Gemeindeglieder. Im Stadtteil Ellerbek gibt es 2 Grundschulen, 
l Haupbchde und 1 Ganztagsgymnasium. Die ehemalige Ar
beitersiedlung ist durc:1 umfangreiche Neubauten erweitert. Die
Kirche, das Gemeindehaus und das zu beziehende geräumige 
und moderne Pastorat liegen zentral im Stadtteil. Die Kirchen
gemeinde 1,mfaßt 2 Pfarrstellen, von denen eine zu besetzen 

ist. Der hinftige Pfarrstel!eninhaber bzw. die künftige Pfarr
stelleninhaberin sollte die bisher gewachsene vielfältige Arbeit 
gemeinsam mit dem Kollegen, den hauptamtlichen und den 
vielen ehrenamtlid1en J\1itarbeitern mittragen und fortführen.
Die bisherige gute Zusammenarbeit mit den Parteien, Vereinen
und Verbänden in der Ellerbeker Runde soll weitergeführt
werden. In Zusammenarbeit mit der Ellerbeker Runde werden
die vielfältigen diakonischen Aufgaben, wie z.B. Schularbeiten
hilfe, Gemeindekrankenpflege, Essen auf Rädern und Senioren
hilfe wahr[".cnommen. Der Kirchenvorstand erwartet einen auf
geschlossenen Pastor oder eine aufgeschlossene Pastorin, der 
bzw. die bC'reit ist, auch neue Formen der Gemeindearbeit und

auch des Gottesdienstes gemeinsam mit den Mitarbeitern zu 
versuchen und fortzuführen. Die Bewerber bzw. Bewerberinnen
müssen bereit sein, einen Dienstauftrag in der Nachbarge
meinde Andreas mitzuübernehmen, in der seit längerem eine 
von zwei Pfarrstellen vakJ.nt ist. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises 
Kiel, Dänische Str. 17, 2300 Kiel 1. Weitere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor König, 
Poppenrade 12, 2300 Kiel-Ellerbek, Tel. 04 31 /72 35 56, Herr 
Schmidt, Klosterstr. 118, 2300 Kiel-Ellerbek, Tel. 04 31/72 21 10, 
und Propst Küchenmeister, Dänische Str. 17, 2300 Kiel 1, Tel. 
04 31/55 22 27. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Bugenha:;en-Kirchengemeinde Kiel-Ellerbek (1) -
PII /P 3 



Stellenaussdtreibung 

Die Ev. Kirchengemeinde Torne<ch ,11cht zum l. Juli 1983 

oder später 

eine/n D i a k o n / i n oder G e m e i n d e h e l f e , / i n 

für eine Ganztagsstelle 

und 

eine/n B - K i r c h e n m u s i k e r / i n 

für halbtags. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT. 

Von der dem Diakon/in bzw. Gemeindehelfer in wird d,e 

Betreuung der zahlreichen Kinder-, Jungschar- und Jugend

gruppen, Mitarbeit im Kindergottcsdiemt und Konfirmanden

unterricht sowie- vor allem eine gute Zusammenarbeit mit den 

ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern der Gemeinde 

erwartet. Eine kircheneigene Wohnung (4 Zimmer) mit Garten 

und Garage stehen zur Verfügung. 

Von der/ dem Kirchenmusiker, in wird der Org.rni•,tendiemt 

bei den Gottesdiensten und Amt 0h2.ndl11ngen (einschl. Beerdi-

sungen), die musikalische Mitgestaltung von kirchlichen Fei

ern und Kirchenkonzerten, die Weiterführung der bestehenden 

Erwachsenenkantorei (ca. 40 Mitglieder), der Kinder- und fu

genchöre, der Flötengruppen, des Posaunenchors und einer In

strumentalgruppe erwartet. 

Die Kirche verfügt über eine Kemper-Orgel (20 Reg.}; in 
der Friedhofskapelle steht eine Kempcr-Orgel (6 Reg.) und im 

Gemeindehaus 1 Flügel und 1 Klavier zur Verfügung. Die 

jetzige Stelleninhaberin scheidet aus Altersgründen aus. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens

lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand der Kirchenge

meinde Tornesch, An der Kirche 1, 2082 Tornesch. 

Auskünfte erteilen Pastorin Voigt, Fritz-Reuter-Weg 18, 

2082 Tornesch, Telefon: 0 41 22/5 36 56 und Pastor Kahl, An 

der Kirche 1, 2082 Tornesch, Telefon: 0 41 22/5 25 79. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 

dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.:30 Tornesch --- EI/ E 1 

Personalnachrichten 

O rdi niert: 

Am 23. Mai 1983 der Vikar Han,-Georg Bar o n - ß al t r" -

s c h a t, geb. Baron; 

am 21. Mai 1983 der Vikar Matthias Bor m a n  n ; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Hans-Ulrich v o n  d e r  Fe c h t; 

am 21. Mai 1983 der Vikar Horst G o r s k i ; 

am 23. Mai 1983 der Theologe Olav Hans s e n; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Karl H eim e r ; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Rüdiger H o  f f m a n  n ; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Dr. Helmut Ed e 1 m a n  n 

am 21. Mai 1983 der Vikar Karlfried K a n n e n  b er g; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Felix Moser ; 

am 21. Mai 1983 die Vikarin Anne R e ich m a n  n: 

am 23. Mai 1983 die Vikarin Fried<?rike Sc h a r r e r , gel, 

Pott; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Detlef T a usc h e  r; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Wolfgang V o g e 1 m a !\ n ; 

am 23. Mai 1983 der Vikar Thomas W es c h o 11 e k. 

Er n a n n t: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1983 der Pastor Andreas N o  h r , 
z. Z. in Neumünster, zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 

Johannes-Kirchengemeinde Neumünster, Kirchenkreis Neu

münster;

mit Wirkung vom 1. Juni 1983 der Pastor Hartmut Qua st, 

z. Z. in Tangstedt, zum Pastor der 2. Pfarrstelle der Kir

chengemeinde Tanf;stedt, Kirchenkreis Stormam -- Bezirk

Ahrensburg-. 

B e s t ä t i g t :  

Mit Wirkung vorn 1. Mai 1983 die Wahl des Pastors Rudolf 

B a r o n ,  z. Z. in Bergenhusen, zum Pastor der Pfarrstelle 

der Kirchengemeinde Bergenhusen, Kirchenkreis Schleswig; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1983 die seitens des Kirchenpatrons 

erfolgte Berufung des Pastors Egon B u c h h o 1 z ,  bisher 

in Börnsen ü. Hamburg, zum Pastor der Pfarrstelle der 

Kirchengemeinde Lütau, Kirchenkreis Herzogtum Lauen

burg; 

mit Wirkun g vom 1. Juni 1983 die Wahl der Pastorin lnge 

D e h n e  - B r a n d e s ,  z. Z. in Hamburg-Hamm, wr 

Pastorin der Pfarrstelle der Gemeinde Dankeskirche in 

Hamburg-Hamm, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk 

Süd-; 

mit Wirkung vom l. Juli 1983 die \\'ahl des Pastors Jochen

Uwe K a 11 a u c h , bisher in Großenaspe, zum Pastor der 

1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Henstedt-Ulzburg mit 

dem Dienstsitz in Henstedt, Kirchenkreis Neumünster;

mit Wirkung vom 1. Juni 1983 die Wahl der Pastorin Gisela 

M e s  t e r  - R ö m m  e r, geb. Mester, z. Z. in Hamburg

Finkenwerder zur Pastorin der 3. Pfarrstelle der Gemeinde 

St. Nikolai zu Hamburg-Finkenwerder, Kirchenkreis Alt

Hamburg - Bezirk Mitte-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1983 die Wahl des Pastors Wolf

gang R e i n  k e ,  bisher in Hamburg-Bramfeld, zum Pastor 

der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Delve, Kirchenkreis 

N orderdi t hmarschen. 

B e r u f e n: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1983 auf die Dauer von 5 Jahren der 

Pastor Uwe J o c h i m s , bisher in Kiel, in das Amt des 

Leiters des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt. 
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Ei n g e f ü h rt: 

Am 22. J\lai 1983 der Pastor Christian B r a u n e  - 5 z i 11 a t, 
geb. B r aun e als Pastor in die 1. Pfarrstelle der Kirchen

semeinde Wentorf, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Rein

bek-Billetal -; 

am 15. Mai 1983 der Pastor Uwe fe i g e  1 als Pastor in die 
:. Pfarrstelle der Anschar-Kirchengemeinde Neumünster, 
Kirchenkreis Neumünster; 

am 23. Mai 1983 der Pastor Johannes H öch e r  1, geb. 
Sc h r ö d e r  als Pastor in die 3. Pfarrstelle der Auferste

hungs-Kirchengemeinde Hamburg-Lohbrügge, Kirchenkreis 

Stormarn - Bezirk Reinbek-Billetal -; 

am 8. Mai 1983 der Pastor Ekkehard L a n g b e i n  als Pastor 

in die 1. Pfarrstelle der Erlöser-Kirchengemeinde Uetersen. 

Kirchenkreis Pinneberg; 

am 12. Mai 1983 der Pastor .Markus Lehma n n  als Pastor 

in die l. Pfarrstelle der Bugenhagen-Gemeinde in Barmbek„ 
Kirchenkreis Alt-Hamburg --- Bezirk Ost-; 

am :3. Mai 1"183 die Pastorin Merve M i  11 er als Pastorin in 

die Pfarrstelle des Kirchenkreises Altona für die Dien,t

leistung mit besonderem Auftrag: 

am ; :-. Mai 1983 der Pastor Dr. Dieter M ü 11 e r  als Pastor in 
die 1. Pfarrstelle der Anschar-Kirchengemeinde Neumün

,ter, Kirchenkreis Neumiinster; 

am 15. Mai 1983 der Pastor l'vlichael Pa u I als Pastor in di� 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Bargteheide, Kirchen
kreis Stormarn �- Bezirk Ahrensburg -; 

am 15. Mai 1983 der Pastor Wolf Werner R ausch als Pastor 

in die 2. Pfarrstel!e der Kirchengemeinde Kellinghusen„ 
Kirchenkreis Rantzau; 

am zo. lvlai 1983 der Pastor Hans-Uwe R e h s  e als Pastor in 

die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Burg auf Fehmarn„ 
Kirchenkreis Oldenburg; 

am Z4. April 1983 der Pastor Dirk S a c h s e  als Pastor in die 
2. Pfarrstelle der St. Johannis-Kirchengemeinde Altona,
Kirchenkreis Altona;

am 22. i\lai 1983 der Pastor Wolf-Rüdiger S c h r ö d e r  -
M i c h e e I als Pastor in die 2. Pfarrstelle der Kirchen

gemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck, Kirchenkreis Stor

marn --- Bezirk Ahrensburg -; 

am 15. Mai 1983 der Pastor Erhard Ti 11 m a n  n als Pastor in 
die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Altenkrempe, Kirchen

kreis Oldenburg. 

B e a u ftrag t: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Hans-Georg 

B a r o n - B a l t r u s c h a t , geb. Baron, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisses auf Pr_obe zur Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der 

Kirchengemeinde Harrislee, Kirchenkreis Flensburg; 

der Pastor Volker B e  t h g e, bisher in Damp, im Rahmen 

seines Dienstverhältnisses auf Lebenszeit zur Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche zur pastoralen Mitarbeit beim Ge
meindedienst der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche - Ar

beitszweig Freizeit und Erholung - mit Wirkung vom 

2. Juli 1983;

;:d \\'irkung vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Matthias 
B or man n unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver

waltung der 2. Pfarrstelle der Heilig-Geist-Kirchenge
meinde Pinneberg, Kirchenkreis Pinneberg; 

mit Wirk..ng vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Christoph 

B ,o r n c man n unter Begründung eines Dienstverhältnis
se; auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur 
Oiem!l€istung in der Kirchengemeinde Lütjensee, Kirchen

kreis Srormarn -- Bezirk Ahrensburg -, sowie zur Wahr

nehmung der Seelsorge im LVA-Krankenhaus in Groß

hansdorf; 

·,,;t Wirkung vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Dr. Helmut

Ed e I m a n n unter 8<>gründung eines Dienstverhältnisses 
aut Pr{'De zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver
w.iltung der 3. Pfarrstelle der Johannes-Kirchengemeinde 
Nordn,tedt-Friedrich,gabe, Kirchenkreis Niendorf; 

'"''t Wirkt:ng vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Hans-Ulrich 

v o n d e r Fe c h t unter Begründung eines Dienstverhält

,üsses. auf Probe zur i\iordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 

der Vnwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Groß
solt-Kleinsolt, Kirchenkreis Angeln; 

::<t \Virh,,,:. vom l. Juni 1983 der Pastor z. A. Olav Ha n � -
s e n unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 

Probe zm Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der J. Pfarrstelle der Auferstehungs-Kirc11engemeinde 

Haml'1 :g-Marmstorf, Kirchenkreis Harburg; 

mit V\'irkung vom 1. August 1983 die Pastorin z. A. Anna 

Hi n n r i c h s unter Begründung eines Dienstverhältnisses 

auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth.Kirche mit der Ver

walti,ng der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Kollmar
:\Teuendorf, Kirchenk.reis Rantz,,u; 

'1lit Wirkung vom 1. funi 1983 der Pastor z. A. Karl He ime r 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses ;iuf Probe zur 

Norde]bischen Ev.-Lt.:th. Kirche mit der Verwaltung der 
2. Pfarrstelle der Kir.:hengemeinde Weddingstedt, Kirchen

krei� Norderdithmarschen;

mit Wirh.ng vom 1. Juni 1933 der Pastor z. A. Rüdiger H o f  f -
man n unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbi.,�hen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung drr Pfarrstelle der Kirchengemeinde He!goland, Kir

chenkreis Süderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Karlfried 

K a n n f n b e r  g unter Begründung eines Dienstverhält
nissfc's auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 

Hohenlockstedt, Ki�chenkreis Rantzau; 

cn,r Wirkung vom 1. Juni 1983 der Pastor z. A. Feli" M o s e r  
untcr Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 

zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung 

der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Hauptkirche St. 
Kath,uinen, Kirch2nkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte-; 

mit WirLu!'lg vom 1. Juni 1953 die Pastorin z.A. Anne Re ich -
man n unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 

Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 1. Pfarrstelle der Kirchengeme.inJe Schönberg, 

Kirchenkreis Plön; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1983 die Pastorin z. A. Friederike 

S c h a r r e r geb. Pott, unter Begründung eines Dienst
verhältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
mit der Verwaltung der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Glinde, Kirchenkrei; Stormarn -- Bezirk Reinbek-Bille· 

tal -; 



r:1.:t Vv'irkirn� von1 l. JL111i 198: dt7 Pastor z. �A... Detief Tau -

-, c h c r unter ßegründunic c,:1es Dienstverh?iitnlsses auf 

Prc,h· zc:r Nordelbischen E,-.-Lt:th_ Kirche m't der Verwal

t,mg ,'€r Pfarrsteile der Ki,chengemeinden Bö1dund und 

Uelsb". Kirchenkreis Angeln· 

ra·,t \'\'irkun�-- vo1n 1. ]l1n! 10.:-.:s cc� Pastor L. A. '\Volfgar.g 

V o g e Im an n unter Bepürdung eines Dienstverhält
nicsrs auf Probe zur Nor<lelbischen Ev.-Luth, Kirche mit 
der \'erwaltung der Pfarrstclk der Kirchen:,;�meinde Hatt
stdL Kirchenkreis Husum-Bredstedt; 

m,t V\'ir;_rng vom 1. Juni JCf:- der Pastor :c. ·-\. Thomas 
VV e, c h o II e k unter Begründung eines Oi2 istverhäl!

nisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-luth. Kirche rnr 
Dienstleistt:ng im Kirchenkrc:,, Stormarn - 3a1,k Rein
bek-BillPtal --

ÜbernQr.n1;,11en: 

Mit Wirkung vom 1. August 1983 dPr Vikar Hor'it Go r s k i 

als Pastor z. A. in ein Dienstverhältnis auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-luth. Kirche unter gleichzeitiger Beur

laub1:ng für eine Tätigkeit als Pastor (theologischer Refe

rent) im Kirchenamt der Ev2nr;elischen Kirch� 1n Deutsch
land iuf die Dauer von 3 J;'.!·:rn, 

Einge;tlJ:lt: 

Der Pastor Fritz V o ß, bisher in Kiel-Ellerbek. mü Wirkung 

vom I. Juli 1983 als Evani::.eli,cher Standort·;,:J.rrer lisl 
Sylt. 

\' e r lä 1; � c r ! : 

Die AmtsH>l des Pastors Karl-Heinz A x ma n n J.ls Inhaber 
der 2. Pfarrstelle des Kirchenkreises Alt-Hamburg für 

das Friedhofspfarramt Ohlsdorf um 5 Jah:-� über den 

1. Juli 1983 hinaus;

die Amt,u,it der Pastorin Irene Beck e r  als bhaberin de, 
Pfarrstelle des Kirchenkreises Blankenesc für Religions
unterricht in Gymnasien über den 1. Juli 1963 hinaus 
bis zum 30. Juni 1988; 

die Amtszeit des Pastors Rolf Ch r i s t i a ns e n als Inhaber 

der Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn filr mi,sio

narisch-diakonische Aufgaben um 10 Jahre iiber d<cn 1. Juli 

1983 hinaus; 

die Beurlaubung des Pastors Matthias D a  h I für den Dien,t 
in der Krankenhausseelsorge der Ev.-luth. Diakonissen
anstalt Flensburg um 5 Jahre über den 30. 6. 1983 hinaus; 

die Beurlaubung der Pastorin Christine E h  I e n, geb. Eiste, 

nach § 79 Abs. 1 Buchst. b des Pfarrergesetze� der VELKD 
in der Fassur.g vom 3. Januar 1983 um 2 Jahre über den 

14. Mai 1983 hinaus;

die Amtszeit des Pastors Rolf H a r d e  r als Inhaber der 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Blankenese fiir Kran',en

hausseelsorge über den 1. Juli 1983 hinaus bis zur Zu

ruhesetzung; 

die Amtszeit des Pastors Winfried H o  h I f e I d als Inhaber 
der Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-luth. Kirche für den 

Beauftragten für Umweltfragen um 1 Jahr liber den 31. luli 

1984 hinaus; 

d:e Beurlaubung der Pastorin Ursula 5 t r o he c k er, geb. 
Eckert, nach § 79 Abs. 1 Buchst. a des Pfarrergesetzes der 

VELKD in der Fassung vom 3. Januar 1983 um 3 Jahre 

über den 31. August 1983 hinaus; 

die Amtszeit des Pastors Hans-Hermann Wi e b e als Jugend

bildungsreferent der Ev. Akademie Nordelbien - Tagungs
stätte Bad Segeberg - um 5 Jahre liber den 31. Oktober 

1983 hinaus. 

Ve r s t o r b e n  i m  A m t: 

Pastor Kurt A n  d c r s e n, bisher in Hamburg, ,,m 11. \!a1 
1983. 

Ve r s t orb e n  im R u h e s t a nd: 

Pastor Karl Heinrich Dun k e r, früher in Ueterfrn, am 28. 

April 1983 in Bad Pyrmont; 

· Pastor Karl R o a g e r, früher in Süderlügum, am 17. \fai

1983 in Niebüll. 
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